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BUNDESMINISTERIUM 
FüR 

XIV. Gesctzgebungsperiode 

WIEN am 7. Dezember 1977 . . 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 2125.08/57-1.2/77 

Schriftliche Anfrage NI'. 1430/J­
NR/1977 der Abgeordneten Dr. ERMACORA 
und Genossen betreffend Ratifikation 

4383 lAB 

1977 -12- 0 9 
zu 41f30/J 

des Europäischen Niederlassungsabkommens 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. ERl-1ACORA und 

Genossen haben am 27. Oktober 1977 an mich eine Schrift­
liche Anfrage betreffend die Hatifikation des Europäischen 
Niederlassungsabkommens gerichtet, welche folgenden vlort­
laut hat: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Sind Verhandlungen eingeleitet, das Europäische Nieder­
lassun.gsübereinkommen zu ra·tifizieren? 

\\Jannsind die Verhandlungen zur Ratifikation des Über­
einkommens eingeleitet worden? 

Gibt es Gründe, die es der Bundesregieru.'Ylg ratsam er­
scheinen lassen, dieses Abkommen nicht zur Genehrngung 
dem Nationalrat vorzulegen? 

\'lann ist mit der Vorlage dieses Ubereinkommens zur Ge­
nehmigung durch das Parlament zu rechnen r? . 

Welche anderen Ubere.inkommen, die vom .. Europarat be­
schlossen wurden, sind bis heute von Osterreich nicht 
ratifiziert worden? 

vlelches sind die Gründe für die Nichtratifikation der 
unter 5) zu benennenden Abkommen? 

Wann kann damit gerechnet we:::-,den, dass bisher noch 
nicht ratifizierte Europaratsabkommen dem Nationalrat 
zur Genehmigung zugeleitet werden? 

Ich beehre mich, diese Anfaage wie folgt zu beantworten: 
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Zu 1) 

Zu dieser Frage muss festgestellt werden, dass 
das B~~ in Erkenntnis der Wichtigkeit der Ratifika­
tion des Europäischen Niederlassungsabkommens bereits 
2 Jahre nach der Unterzeichnung des Abkommens durcb 
Österreich, und zwar im Jahre 1959, die ersten für die 
Ratifikation erforderlichen Schritte eingeleitet hat. 
Das Bestreben des BMAA war seit diesem Zeitpunkt darauf 
gerichtet, das Abkommen dem NR zu einem möglichst frü­
hen Termin zur Genehmigung gemäsB Art. 50 B-VG vorzu­
legen. 

Zu 2) 

Angesichts der Bedeutung des Abkommens hat das BMAA 
seine BemUhungen, die. Ratifikation herbeizuführen, in 
regelmässigen Abständen fortgesetzt. Diesen Bemühungen 
war allerdings kein Erfolg beschieden. Die Gründe hiefür 
können unter anderem aus den Antworten zu den in den Jah­
ren 1966 (vgl. Zl. 32/J vom 8. Juni und Zl. 143/J vom 
12. Dezember), 1969 (vgl. Zl. 1236/J vom 7. Mai) und zu­
letzt 1970 (vgl. Zl. 80/J vom 3. Juni) gestellten Parla­
mentarischen Anfragen betreffend die Ratifikation des 
Abkommens ersehen werden. 

Zu 3) 

Der Grund, w~rum das Abkommen dem Nationalrat 
nicht zur Genehmigung vorgelegt 1Jlerden konnte, liegt 
in Art. 26 der Vorbehaltsklausel des Abkommens. Danach 
sind Vorbehalte allgemeiner Art nicht zulässig, sondern 
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mUssen gegen eine bestimmte Vorschrift der Konvention 
gerichtet sein, soweit ein Gesetz des in Frage stehen­
den Staates mit der betreffenden Vorschrift nicht über­
einstimmt. 

val? bekannt ist, bildet Art. 4 den Kern des Ab­
kommens. Kraft dieser Bestimmung erfahren die staats­
angehörigen eines Vertragsstaates im Gebiet der anderen 
Vertragsstaaten im Genuss und in der Ausübung sämtlicher 
bürgerlicher Rechte die gleiche Behandlung wie die eige-­
nen Staatsangehörigen. Diese Gleichstellung, die im 
Prinzip durch die österreichische Rechtsor~~ung ohnedies 
in den meisten Belangen verbUrgt ist, ist jedoch vor 
a.llem in ej.nem wichtigen Bereich nicht gegeben, nämlich 
dem des El~erbs von Grund und Boden. Zu Ende der fünf­
ziger Jahre und in den frühen sechziger Jahren bega:nnen 
die Bundesländer angesichts der rapid zunehmenden Grund-­
käufe durch Ausländer und der Gefahr einer Überfremdung 
vor .allem in den österreichischenFr:emdenverkehrsgebieten 
durch die sukzessive Erlassung von Landesgesetzen den 
Ausländergrunderwerbzu beschränken. Diese Landesgesetze 
würden es an sich möglich machen, das Abkommen unter ent­
sprechenden Vorbehalten zu ratifizieren • 

. Es hat sich in der Folge jedoch gezeigt, dass es 
notV'lend.ig war, im Lichte der Praxis und unter Bedachtnah­
me auf die Judikatur der Höchstgerichte die einschlägigen 
Landesgesetze zu novellieren. So sind beispielsweise die 
hier in Rede stehenden landesrechtlichen Normen in Tirol 
1973 und 1971~, in Kärnten 1976, in Salzburg 1975, in 
Vorarlberg1975, letztmals revidiert worden. Es darf in 
diesem Zusammenhang auch daran erinnert werden, dass die 
hier angezogene Problematik sogar zu einer Novellierung 
des B-VG geführt hat (B-VG vom 10.12.196ff, BGBl. Nr. 27/ 
1969, mit dem das B-VG in der Fassung von 1929 durch· 
eine Bestimmung übecttZuständigkeit der Länder zur Regelung 
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des Grundstückverkehrs für Ausländer ergänzt wurde). 

Auf Grund der nunmehr vorliegenden umfassenden 
landesrechtlicheu Regelungen, die den aktuellen Er­
forde:cnissen entsprechen dürften, bestünde zur Zeit 

erstmals die !löglichkeit, gemäss Art. 26 des Abkommens 
die Rs.tifikation unter dem Vorbehalt der in den Landes­
gesetzen verankerten einschlägigen Beschränkungen 
durchzuführen. 

Ich muss allerdings zu bedenken geben, dass damit auch 
den Ländern die r1öglichkeit genommen werden würde, in 
der Zukunft Bestimmungen zu erlassen, die der-im Zeit -. 
punkt der Ratifikation gegebenen prinzipiellen Rechtslage 
des Ausländergrundverkehrs widersprechen würden. 

Zu 4) 

Für den Augenblic~ ist es nicht möglich, mit Ge­
nauigkeitanzugeben, wann das Übereinkommen dem NR zuge­
leitet werden kann. 

Ich darf in diesem Zusammenhang e~lähnen, dass ich 
im August d.J. an alle Landeshauptmänner die Frage ge­
richtet habe, ob gegen die Ratifikation des Abkommens Be­
denken gesehen werden. Ich habe dabei darauf hingewiesen, 
dass das Abkommen bis jetzt von 11 Mi'tgliedstaatendes 
Europarats ratifiziert w\.1rde •.. Ich habe ferner angeregt, 
"der Frage näher zu treten, ob Österreich nicht endlich 
das gegenständlich"'; Abkommen ratifizieren könnte." Abge­
sehen von persönlichen Antwortschreiben einzelner Landes­
hCiuptmänner bin j.ch in Beantwortung meiner Anfrage im Auf­
trag der Landeshauptmännerkonferenz über den Beschluss 
o.er Landeshauptmännerkonferenz informiert worden, dass die 
Länder auf den entsprechenden Vorbehalten gegenüber dem 
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Europäischen Niederlassungsabkommen bestehen müssen. 
Für diesen Beschluss, so wurde ausgeführt,· "\var vor 
allem die Sorge der Länder ausschlaggebend, dass eine 
Liberalisierung des Grundstückverkehrs insbesondere 

. in den Grenzgebieten qer westlichen Bundesländer, aber 
auch in Kärnten zu einer völligen Überfremdung führen 
würde." 

.Angesichts dieser Lage beabsichtige ich nunmehr, 
mit den Ländern und den weiteren in Frage kommenden 
Stellen die Problematik der Vorbehalte abzuklären und 
präzise Ij'ormulierungen ausarbeiten zu lassen, so dass J 

nachdem das Einvernehmen zwischen allen beteiligten 
Stellen hergestellt ist, die nötigen Massnahmen getrof­
fen werden können. 

In diesem Zusammenhang darf jedoch nicht unerwähnt 
bleiben, dass die Abgabe der er .... ;ä:b . .nten Vorbehalte zu dem 
in der Anfrage erwähnten Ziel des Abl{ommens, der Frei­
zügigkeit innerhalb der Mitgliedsstaaten des l!.'uroparats, 
in '\'liderspruch steht 0 
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Zu 5) 

Im Hinblick auf das Europäis'che Niederlassungsabkommen, 
das Österreich bereits unterzeichnet, aber noch nicht rati­
fiziert hat, wurde auch bei der Beant·wortung von Frage 5 davon 
ausgegangen, dass nur solche vom Europarat beschlossene Ab­
kommen gemeint sind, die Österreich bereits unterzeichnet hat. 
Es handelt sich hier um folgende Verträge: 

1. Abkommen über die Haftung der Gast1llirte für die von 
ihren Gästen eingebrachten Sachen 

2. Europäisches Übereinkommen zur EinführQ~g eines ein­
heitlichen Gesetzes über die Schiedsgerichtsbarkeit 

3. Europäisches Übereinkommen über die Überwachung be­
dingt verurteilter oder entlassener Personen 

4.. Europäisches Übereinkommen über den Austausch thera­
peutischer Substanzen menschlichen Ursprungs 

5. Europäisches Übereinkommen über die Ahndung von 
Verkehrs straf taten 

6. Europäisches Übereinl{ommen über konsularische Auf­
gaben samt Protokoll über d.en Schutz von Flüchtlingen 

7. Europäisches Ubere.inkommen über Fremdwährungsschulden 

8. Europäisches Übereinkommen über die Heimschaffung 
Minderjähriger 

9. Europäisches ÜbereinkoImnen über die internationale 
Geltung von Straf1..1.rteilen 

10.. Europäisches Ubereinkommen über die Übertragung von 
Strafverfahren 

11. Europäisches übereinkommen über die Rechtsstellung 
der unehelichen Kinder 

12. Europäisches Übereinl{ommen über den Zahlungsort von 
Geldschulden 
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13. Europäisches Übereinkommen über Erzeugnisse­
haftung für Personenschäden und Tötung 

1!.~. Abkommen tiber die Ausstattung von zlvilen und 
militärischen Kriegsversehrten mit einem inter­
nationalen Gutscheinheft zur Reparatur von 
Prothesen und orthopä.dischen Behelfen 

15. Ruxopäische Ordnung der Sozialen Sicherheit 

16. Europäisches Übereinkommen über den sozialen 
Schutz der Landwirte 

-i'l. Zusatzprotokoll zur Europäischen Konvention über 
d:i.e Gleichwertlgkei t der Reifezeugnisse 1953 

Zu 6) und 7) 

-Diese Fragen werden gemeinsam beantwortet. Im einzelnen­
ist zu den unter 5) erwähnten Übereinkommen folgendes zu be­

merken: 

~u 1 .. 2. 
Die Ra.tifikation wird zur Zeit deshalb nicht wei ter-

verfolgt, weil vom Internationalen Institut für die Ver­
einheitlichung des Privatrechts in Rom (UNIDROIT) ein welt­
weites Übereinkommen über den Gastbeherbergungsvertrag aus­
gearbeitet \'lird. Es ist zu hoffen ,dass dieses Übereinkommen 
mit dem vom Europarat ausgearbeiteten vereinbar sein wird. 
Dies soll aber zunächst a.bgewartet werden. 

Zu 2.: 
Das Übereinkommen ist bisher lediglich von Belgien 

ratifiziert worden. Andere Mitgliedstaaten des Europarates 
tragen sich offenbar derzeit nicht mit der Absicht, d~s 
°Ubereinkommen zu ratifizieren. Da sohin keine Aussicht be-
steht, dass das Ubereinkommen in absehbarer Zeit in Kraft 
treten wird, erscheint eine Ratifikation derzeit nicht 
sinnvoll. 
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f..u .3...!..! 9· uD....cL1ß..l 
Eine Ratifikation dieser Übereinkommen '1,ar bis jetzt 

mangels ausreichender Bestimmungen zu ihrer innerstaatlichen 
Durchführung n.:!.cht möglich. Da die hierfür. erforderlichen 
legistischen Arbeiten im wesentlichen abgeschlossen werden 
konnten l,dUrften die Ubereinkommen bereits im Frühjahr 1978 
der Ratj.fikation zugeführt werden können. 

,?u 4. :, 
Nach ÜberwindlID.g anfänglicher verfassungsrechtlicher 

Bedenken '\\rurde das Ratifikationsverfahren dennoch nicht ein­
geleitet, da diesem Vorhaben Bedenken wirtschaftlicher Natur 
entgeeenste~Jen. T-erapeutische Substanzen menschlichen Ur­
sprtLl1gs werden in Österreich gewerbsmässig zu ca. 80% für 
den Export hergestellt. Eine Ratifikation dieses gegen­
ständlichen Übereinkommens wäre daher gegen die wirtschaft­
lichen Interessen Österreichs. 

Zu 5. : 
Eine Ratifikation dieses Übereinkommens, das durch 

spätere Ubereiru~ormnen des Europarats zum Teil bereits 
überhol t ist, 'Ilird ntcht in Aussicht genOrfu"D.en. Eingehende 
Erörterungen haben ergeben, dass das UbereinkoIIull l2n, weil 
es auchVerwaltungsübertretungen erfasst, vor allem für 
die Verwaltungsbehörden ~lehrbelastu..'1gen mit sich brächte f 
die mit den erzielbaren Ergebnissen in keinem angemessenen 
Verhältnis stünden o 

,Zu 6,.: 
Dieses Übereinkommen ist mangels einer genUgenden An­

zahl. von Ratifikationen völkerrechtlich nicht in Kraft ge-
. treten. Dies ist auch für d.ie Zukunft nicl1t zu erwarten, da 
die Mehrzahl der europäischen staaten wie Österreich der 
Auffassung ist, dass eine Ratifikation im Hinblick auf das 
im Jahr 1961 abgeschlossene \'liener Ubereinl{ommen über konsu­
larische Beziehungen nicht angezeigt,erscheint. 
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Zu 7. : 
EiI?-e Änderung des ABGB ist in Vorbereitung. Nach deren 

Fertigstellung kann mit der Einleitung des Ratifikations­
verfahrens noch im Jahre 1978 gerechnet werden • 

.f.':d... 8,.!...!. 
Kein einziger Mitgliedstaat des Europarats hat dieses 

Übereinko~~en ratifiziert und es bestehen auch keinerlei 
Absichten hierzu. 

Im Rahmen des Europarats i.st zur Zeit ein Experten-
komi tee damit befasst, Ent\vürfe von Übereinkommen über die 
Anerl{ennung tmd die Vollstreckung ausländischer Entscheidungen 
auf dem Gebiet des Sorgerechts für Kinder, über die SChafflli?-g 
einer Internationalen Instanz zur Entscheidung von Meinungs­
verschiedenhei ten auf diesem Gebiet und über die \iiederher­
stell~~g des Sorgerechts für Kinder auszuarbeiten. 

~u 11.1. 

Das Übereinkommen \'lird voraussichtlich im>Jahr 1978 
ratifiziert werden. 

Zu 18 
Eine Änderung des ABGB ist in Vorbereitung. Nach deren 

Fertigstellung kann mit Einleitung des Ratifikationsverfahrens 
noch im Jahr 1978 gerechnet werden. 

Zu 13.: 
Dieses Übereinkommen ,.,irft schwer,,,riegencle rechtspolitische 

und ",irtschaftliche Probleme auf. Im Hinblick auf die Bedeutung 
. dieses Abkommens prüft das Bundesministerium für Justiz dieses 
eingehend, ob es nicht doch in absehbarer Zeit zur Ratifikation 
des Uberei~~ommens kommen könnte. 

Zu 14.: 
Seitens des BiIndesmin~eriums für soziale Verwaltung 

besteht kein Interes,se' an der Ratifikation des gegenständlichen 
Uberein.l,{ommens. Einerseits w'Urde durch ein bilaterales Ab-:­
kommen z,,,ischen Österreich und der BRD (BGBl.Nr. 218/1964) 

. dieses Problem in Relation zur BRD in viel weitgehender Form 
als durch das ER-übereinkommen vorgesehen, gelöst. Andererseits 
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haben die Kontakte des BtL~desministeriums für soziale 
Verwal tung mit den zuständigen Stellen anderer ER-Hi t-' 
gliedstaaten e~gebenf dass von derartigen Gutschein­
heften praktisch kein Gebrauch gemacht wird. 

~u 15 !ol. 
Die Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit ent-

-. -. 

spricht im Aufbau und Inhalt im wesentlichen dem von Öster­
reich ratifizierten Internationalen Übereicl{ommen (Nr. 102) 
über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit. Für eine 
Übernahme der in der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicher­
heit vorgesehenen Verpflichtungen durch Österreich kommen 
grundsätzlich die gleichen Teile wie beim Übereinkommen Nr. 102, 
nämlich,Teil 11 (ärztliche Betreuung), V (Leistungn bei Alter) 
und VIII (Leistungen bei f.1utterschaft) in Betracht. 

Die Unterzeichnung der Europäischen Ordnung der Sozialen 
Sicherh~it durch Österreich erfolgte am 17. 2. 1970i zu einem 
Zeitpunkt also~ in dem das Internationale Übereinkommen Nr. 102 
zwar schon ratifiziert, aber noch nicht in Kraft getreten war. 
Aufgrlli~d der nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens Nr. 102 
einsetzenden Berichterstattlli~g der österreichischen Bundes­
regierung über die Durchführung dieses Übereinkommens wurde 

",-, >,~ •. - .,.. • 

vom Sachverständigenausschuss des Internationalen Arbeits-
amtes für die Anwendung der tlbereinkommen und Empfehlungen 
festgestellt, dass in einigen Belangen zwischen den Erfordernissen 
des übereinkommens und der österreichischen Rechtslage k~ine 
völlige Übereinstimmung besteht. 

Bei der gegeben~n Situation ist das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung der Auffassung, dass einer Ratifizierung 
der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicherheit, die mit 
einer Übernahme der gleichen Verpflichtungen wie beim Über­
einkommen Nr. 102 verbunden wäre, erst näher getreten werden 
sollte, sobald die beim übereinkommen Nr. 102 noch offenen 
Fragen - sei es im' Wege einer Rechtsänderung oder einer Inter­
pretation - gelöst sind. 
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.ä!. 16. : 
Dieses übereinkommen wird in Kürze der Ratifikation 

zugeführt werden. 

211 17.: 

Das Ubereinkommen konnte trotz der grundsätzlichen 
österreichischen Bereitschaft zur Ratifikation noch nicht 
dem Nationalrat zur Genehmlgung vorgelegt werden, da die 
PrÜflLl1g der Möglichk~iten, eine im Zusammenhang mit dem 
Lyc6e Fran9ais in Wien bisher offen gebliebene Frage einer 
Klärung zuzuführen, noch nicht abgeschlossen werden konnte. 

Es \'rird im Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
geprüft, ob für österreichische Schüler im Lycee Fran9ais, 
für die der Unterricht in eewissen Fächern wie deutsche 
Sprache, österreichische Geschichte etc. obligatorisch ist, 
bei \1egfa11 der Teilprüfungen in diesen Gegenständen im 
Rahmen des Baccalaureat - und dies wäre auf Grund des Zusatz­
protokolls zur Europäischen KOl1.ventionüber die Gleichwertigkeit 
der Reifezeugnisse die Folge - delmoch der obligatorische. 
Unterricht in diesen Fächern und die Teilnahme der öster_ 
reichischen Schüler daran gesichert werden kaml. 

/' 

Ly;f4-C.I !' I( 
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